	Schweizer Siebenstern Verein

für Hilfe an Kultur und Menschen in Not


STATUTEN

Name, Sitz

Art. 1
Unter dem Namen „Schweizer Siebenstern Verein für Hilfe an Kultur und Menschen in Not“ besteht ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Gemeinde Siat, GR. 

Geistige Ausrichtung

Art. 2 
Der Verein beruht auf dem Grundsatz des Bestrebens zur Harmonie mit den Gesetzen der Schöpfung und auf der Erkenntnis, dass wichtige Aufgaben, die für das Wohl der Bevölkerung und speziell für die Freiheit und Menschenwürde von Menschen in schwierigen Lebenslagen von grundlegender Bedeutung sind, vom Bund, vom Staat oder von Gemeinden aus verschiedenen Gründen nicht oder ungenügend wahr genommen werden (bzw. nicht wahrgenommen werden können). 

Praktische und materielle Ausrichtung

Art. 3
Der Verein erschafft und betreibt in Siat ein Arbeits-, Wohn- und Begegnungs​zentrum. 

Art. 4
Der Verein leistet globale Netzwerkarbeit für das Neue Zeitalter durch Wissensver​mitt​lung auf politischen und institutionellen Ebenen und durch Unterstützung von kulturellern Initiativen und Menschen in unverschuldeten Notlagen, allenfalls auch im Ausland, aber vorzugsweise in der Schweiz.

Art. 5
Der Verein wird so geführt, dass Gemeinnützigkeit und Steuerfreiheit jederzeit gewährleistet werden können.

Art. 6
Der Verein ist berechtigt, zinsfreie oder zinsgünstige private Darlehen anzunehmen oder zu gewähren, sowie Liegenschaften zu erwerben und zu verkaufen.

Art. 7
Er sorgt dafür, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessene Entlöhnung und soziale Sicherheit haben.

Art. 8
Das Konzept der internen und externen Tätigkeiten und die Aufgabengebiete der Mitarbeiter werden durch ein spezielles Vereinsreglement geregelt.

Organisation und Aufsicht

Art. 9
Die Tätigkeit des Vereins wird verantwortlich mitge​tragen vom Vereinsvorstand, von der Geschäftsleitung und von der Revisionsstelle.

Vereinsvorstand

Art.10
Der Vereinsvorstand besteht aus drei bis neun Mit​gliedern; bei der Gründung des Vereins aus folgen​den Personen:

Thyl Steinemann, Siat,  Präsidium (Vorsitzender)

Sylvia Steinemann, Siat  (Aktuarin)

Curdin Bundi, Sagogn  (Kassier)

Art.11
Der Vereinsvorstand konstituiert sich selbst. Die Mitglieder desselben müssen sich in geeigneter Weise darüber aus​weisen können, dass sie gesinnungsmässig den Vereins​zweck voll unterstützen. 

Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig.  Vorbehalten bleibt der Ersatz anfallender Spesen.  Ein massvolles Entgelt an Vorstandsmitglieder kann ausgerichtet werden, wenn Tätigkeiten wahrgenommen werden, welche über die ordentliche Vorstandstätigkeit hinaus gehen.

Art.12

Die Amtsdauer des Vereinsvorstandes beträgt drei Jahre, mit der Möglichkeit der Wiederwahl einzelner oder aller Mit​glieder desselben. Während einer Amtsperiode ernannte Mitglieder treten in die laufende Amtsperiode ein.

Art.13
Der Vereinsvorstand versammelt sich auf Ersuchen des Präsidenten hin, so oft es die Geschäfte erfordern, oder wenn ein anderes Mitglied es verlangt.
Art.14
Der Vereinsvorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Er ent​scheidet in allen Fragen, vorbehältlich Art. 21, mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Stichentscheid des Präsidenten, jedoch wird Einstimmigkeit angestrebt.

Art.15
Beschlüsse können auch auf schriftlichem Wege ge​fasst werden, wenn alle in angemessener Frist erreichbaren Mitglieder, die wenigstens zwei Drittel des Vereinsvorstandes verkörpern, ihre Stimme abgegeben haben. Über die Verhandlungen und Beschlüsse, unter Ein​schluss der auf schriftlichem Wege gefassten, wird Protokoll geführt.

Art.16
Der Vereinsvorstand verwaltet das Vereinsvermögen und vertritt den Verein nach aussen. Er bezeichnet dieje​nigen Personen, die für den Verein Unterschrift führen und setzt die Art ihrer Zeichnungsberechtigung fest. 


Er hat ausserdem folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

· Wahl des Geschäftsleiters,

· Wahl des Kontrollorgans, 

· Genehmigung des vom Geschäftsleiter zu erstellen​den Jahresarbeitsplanes und des jährlichen Betriebs​budgets,

· Genehmigung der Jahresrechnung,

· Genehmigung der Verträge, die mit anderen Organi​sa​ti​onen, Institutionen oder Einzelpersonen abgeschlossen werden,

· Genehmigung von Arbeitsverträgen mit neuen Mitar​beitern,

· Beschlussfassung über Aufgaben und Tätigkeiten im Rahmen des Vereinszweckes, welche nicht schon durch Budgetgenehmigung beschlossen sind.
· Die Aufnahme von neuen Vereinsmitgliedern und allenfalls den Ausschluss von untragbaren Mitgliedern.
· Erlass von Vereinsreglementen oder deren Änderungen.
Geschäftsleitung
Art.17
Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Leitung des gesamten Vereinsbetriebes. Sie führt alle Geschäfte für die Erfüllung des Vereinszweckes durch, die nicht dem Vereinsvorstand oder dem Kontrollorgan vorbehalten sind. Insbesondere obliegen ihr die jährliche Erstellung eines Jahresarbeitsplanes und des Geschäftsbudgets, die Erstellung des Jahresberichtes zuhanden der jährlichen Mitgliederversammlung, sowie die aus​reichende, sinnvolle Information der Vereinsvorstands​mitglieder.

Art.18

Die Geschäftsleitung kann, solange es die Situation erlaubt, bzw. erfordert, in nur einer Person ver​körpert sein.

Kontrollorgan und Haftungsausschluss 
Art.19. 
Der Vereinsvorstand wählt für eine Amtsperiode von drei Jahren eine unabhängige Revisionsstelle. 

Art.20
Für Verbindlichkeiten haftet der Verein ausschliesslich mit dem Vereinsvermögen.  Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

Auflösung
Art.21

Sollte der Vereinszweck nicht mehr erreicht werden können, so kann der Vereinsvorstand mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder desselben die Auflösung des Vereins beim Vorstand beantra​gen. Das nach Erledigung aller anstehenden Verpflichtungen verbleibende Vereinsvermögen fällt an eine gemeinnützige steuerbefreite Institution mit gleichem oder ähnlichem Zweck.

Siat, 11. November 2011,  gezeichnet von:

Walter Wobmann, Zürich        Thyl Steinemann, Siat              Curdin Bundi, Sagogn Präsident                               Aktuar,  Geschäftsleitung        Schatzmeister   
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